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RECHT UND STEUERN

Eine unangeneh-
me Überraschung 
haben einige Ver-
mieter von Feri-
enwohnungen in 
den vergangenen 
Wochen er lebt . 
Das  Finanzamt 
ha t  d ie  Zahlen 
und Zahlungen 
geprüft  und is t 
selbst bei jenen, 
die meinen, alles 
richtig gemacht zu 
haben, auf einen 

schmerzhaft hohen Fehlbetrag 
gestoßen: Die Vermieter schul-
den Umsatzsteuer. Es dürfte sich 
dabei um die ersten von zahlrei-
chen derartigen Fällen handeln, 
denn die Steuerbehörde hat über 
Zahlungsdienstleister die Daten 
der Empfänger abgefragt und 
prüft nun, ob das eingegangene 
Geld a) in der Einkommensteuer 
angesetzt wurde und b) ob auch 
bezüglich der Umsatzsteuer alles 
im Reinen ist.
 Und das ist es bei vielen eben 
nicht. Was viele Betroffene ver-
wundert, denn sie betreiben oft 
keine �„reinrassige�“ Ferienver-
mietung, die ja umsatzsteuer-
p ichtig ist, sondern die adminis-
trativ und steuerlich schlankere 
Variante, nämlich kurzzeitige 
Wohnvermietung nach dem staat-
lichen Wohnvermietungsgesetz 
(L.A.U.), für die keine IVA-
Buchhaltung notwendig ist.
 Wie kann jemand Umsatz-
steuer schulden, der gar keine 
umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit 
ausübt? Das ist im Fall der Feri-
envermietung einfach. Das Pro-
blem sitzt im Ausland: Vermitt-
lerdienste, über deren Websites 
Kunden geangelt werden, schi-
cken den Vermietern mehr oder 
weniger ausführliche Abrech-
nungen. Oftmals übernehmen die 
Vermittler das Kassieren und lei-
ten die erhaltene Miete abzüglich 
ihrer Vermittlerprovision an die 
Fincabesitzer weiter. Obwohl in 
der Praxis nur einmal Geld  ießt, 
handelt es sich dabei jedoch 

Umsatzsteuer aus heiterem Himmel
Ferienvermieter erhalten neuerdings Post vom 

Finanzamt: Wo bitte ist die IVA geblieben?
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darauf, dass der internationale 
Vermittler in Spanien steuerlich 
angemeldet ist und dort brav für 
seine Dienste die IVA einzahlt �–
das wird jedoch nur selten der Fall 
sein. Und vor allem müsste der 
Vermittler dem Fincabesitzer die-
se Umsatzsteuer vorher in Rech-
nung gestellt haben.
 In aller Regel liegt der Schwar-
ze Peter nun beim Vermieter. 
Im schlimmsten Fall muss er 
auf die gesamten als Provisi-
onen berechneten Nettobeträ-
ge dem spanischen Fiskus 21 
Prozent Umsatzsteuer nach-
zahlen, samt Aufschlägen und 
gegebenenfalls Zinsen wegen 
Versäumnis.
 Im Finanzamt ist die Devise 
ausgegeben worden, die fehlen-
de Umsatzsteuer direkt bei den 
Finca besitzern einzutreiben. An 
die kommt man auch am einfachs-
ten ran. Das dürfte dem neuen 
Boom-Modell der balearischen 
Tourismuswirtschaft eine weite-
re Delle versetzen, nachdem die 
mangelnde Abstimmung zwi-
schen den anzuwendenden Ge-
setzeswerken (zwei balearischen 
und zwei staatlichen) sowie das 
Ringen um ein neues Tourismus-
gesetz nachhaltig für Frust und 
Verunsicherung sorgen. Es gibt 
bereits Immobilieneigentümer, 
die im Angesicht der bürokra-
tischen Hürden und rechtlichen 
Unsicherheiten komplett auf eine 
Vermietung verzichten.
 Für jene hingegen, die wei-
terhin am �„Goldrausch�“ der Fe-
rienvermietung teilhaben und 
dabei ihre Lebensqualität be-
wahren wollen, gilt mehr denn 
je, sich um die rechtlichen und 
steuerlichen Fragen zu küm-
mern, bevor der gefürchtete 
Brief mit einer Einladung zu ei-
nem �„Gespräch�“ im Finanzamt 
herein attert.

Willi Plattes, Asesor Fiscal �– 
Steuerberater sowie Dipl. Kfm.,  
und Thomas Fitzner arbeiten 
im internationalen Steuerbüro 
European@ccounting in Palma. 

um zwei Geschäfte: Einerseits 
bezahlt der Kunde dem Fincabe-
sitzer die Miete, andererseits be-
zahlt der Fincabesitzer dem Ver-
mittler seine Provision.
 Die Miete ist im Fall der 
Wohnvermietung gemäß L.A.U. 
umsatzsteuerfrei. Die erwähn-
te Provision jedoch ist weder 
umsatzsteuerfrei noch mit dem 
verminderten Umsatzsteuer-
satz belastet, sondern muss mit 
derzeit 21 Prozent IVA (Impu-
esto sobre el Valor Añadido) 
abgerechnet werden. Und zwar 
unabhängig davon, ob der Finca-
besitzer nun mit oder ohne Um-
satzsteuer vermietet.
 Selbst wenn der Vermittler eine 
Rechnung stellt, kann sich ein Pro-
blem ergeben, nämlich dann, wenn 

die Rechnung korrekt gestellt ist �–
mit Umkehr der Umsatzsteuer-
last. Denn für eine Dienstleis-
tung im Zusammenhang mit einer 
spanischen Immobilie fällt die 
Umsatzsteuer eindeutig in Spa-
nien an. Und der Fincabesitzer 
ist im Sinne des Umsatzsteuerge-
setzes Unternehmer �– egal ob er 
für die Umsatzsteuer angemeldet 
ist oder nicht, und selbst wenn er 
im Sinne der Einkommensteuer 
nicht als Unternehmer gilt. So-
mit kann auch ein umsatzsteuer-
frei vermietender Fincabesitzer 
eine Rechnung mit IVA-Umkehr 
erhalten. Darauf ist ein Nettobe-
trag vermerkt und ein Zusatztext 
im Sinne von: Die Umsatzsteuer 
wird vom Empfänger der Rech-
nung geschuldet. Im Klartext: Der 

Fincabesitzer muss nun auf den 
genannten Betrag beim spani-
schen Finanzamt die fälligen 21 
Prozent abführen.
 Für solche Fälle �– Umsatz-
steuer zahlungen von Unterneh-
mern, die kein Recht auf Umsatz-
steuerabzug haben �– gibt es auch 
ein eigenes Formular, nämlich 
das Modelo 309. Deshalb sollten 
Finca besitzer, denen nicht klar ist, 
wie in ihrem Fall die Umsatzsteu-
er auf die Provisionszahlungen 
geregelt ist, umgehend die Rech-
nungen oder Abrechnungen ihrer 
Vermittler prüfen. Wenn darauf 
keine Umsatzsteuer vermerkt ist 
oder ein Hinweis auf Umsatzsteu-
er-Umkehr (inversión del sujeto 
pasivo), dann herrscht Handlungs-
bedarf, es sei denn, man vertraut 

Willi Plattes

Thomas Fitzner
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Best HealthcareInternational 
Medical Center

Dr. José Luis Chulilla
Neurophysiologe

Dr. Fritz Nobbe
Neurologe

Dr. Pablo Iglesias
Psychiater

Alice Liljedahl 
Psychologin

Neurologie & Psychische Gesundheit

Dra. Haydee Gontek
Allgemein Mediziner

Dr. Peter Schneider
Internist

Dr. Christian Gmelin
Internist.  Schwerpunkt in 
Kardiologie und Pneumologie

Dr. Antonio Drusetta
Internist 
Spezialisiert auf 
ästhetische Medizin

Dr. Jordi de Otero
Internist 
Infektionskrankenheiten 
und Impfungen

Internisten

Dr. Nils von Blixen
Allgemein Mediziner

Dr. Gert Remmerie
Allgemein Mediziner und
Reiki master

Allgemein MedizinerTraumatologie & Physioterapie

Ana Requena
Physioterapeutin

Dr. Fernando Muñoz
Traumatologe

Dr. Jörg M. Bauer
Gynäkologe

Gynäkologie / Gebursthilfe

imc@juaneda.es
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Für eine 
Terminvereinbarung 

melden Sie sich bei uns

Tel: 971 22 22 24
Mo.-Fr. 09:00 – 19:00

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Motorway
Via de Cintura

International
Medical Center

Clínica 
Juaneda

Ma-20

P

Andratx

Airport

Camí de Son Rapinya

Carrer Dragonera

Carrer Son Espanyolet

International
Medical Center

Av
. P

ic
as

so

Nicola Hälbig
 Krankenschwester
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